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Ansprechpartner

Sehr geehrte Geschäftspartnerin,
Sehr geehrter Geschäftspartner,

zunächst möchten wir uns herzlich für die bisherige, erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken.

Aufgrund der Nachfrage nach unseren Produkten haben wir viele Maßnahmen ergriffen, um für Sie wie 
bisher ein zuverlässiger und preisstabiler Lieferant zu sein.

Partizipieren Sie an der Ausweitung unseres Lagers, die Aufnahme neuer mechanischer und hydraulischer 
Anbaugeräte. Neben unserem eigenen Produktlager können wir jederzeit kurzfristig auf die Bestände 
unseres schwedischen Stammhauses zugreifen.

Bei uns sind Sie immer herzlich willkommen und über Ihren Besuch freuen wir uns sehr, auch wenn Sie 
vielleicht nur auf der Durchreise sind. Bei allen Fragen rund um das Thema Gabelzinken, Schulungen, 
Berechnungen oder aber auch bei individuellen Lösungen stehen wir Ihnen, auch vor Ort, sehr gerne zur 
Verfügung. 

Heben und Fördern Sie mit Uns! Lösen Sie schnell & einfach die Transportaufgaben Ihres Kunden. 

Für weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

Mit herzlichen Grüßen aus dem Sauerland,
Ihr SE Material Handling GmbH-Team

Ihr Rabatt auf diese Preisliste: ____________ %

Transparente Abläufe…

straffe Organisation…

Ihr Vorteil!

Jens Bernhardt
Geschäftsführung

Tel.: +49 (0)2351/67 27 78-11
Fax: +49 (0)2351/67 27 78-9
jens.bernhardt@semh.de

Tobias Bechtel
Verkauf & Logistik

Tel.: +49 (0)2351/67 27 78-12
Fax: +49 (0)2351/67 27 78-9
tobias.bechtel@semh.de

Ihre Ansprechpartner

Am Drostenstück 34 Tel.: +49 (0)2351/67 27 78-0 
D-58507 Lüdenscheid Fax: +49 (0)2351/67 27 78-9 

Email: info@semh.de Internet: www.semh.de www.zinkenshop.de
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Meike Rode
Verkauf
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Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

Geltungsbereich
1.Diese Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten, wenn die Vertragspartner sie schriftlich oder auf andere Weise vereinbart haben.
Geschäftsbedingungen des Partners, die von uns nicht ausdrücklich anerkannt werden, haben keine Gültigkeit.
Allgemeine Bestimmungen
1.Die Vertragspartner werden mündliche Vereinbarungen unverzüglich im einzelnen schriftlich bestätigen.
2.Bestellungen werden erst mit unserer Auftragsbestätigung verbindlich.
3.Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie von uns ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet wurden.
Langfrist- und Abrufverträge, Preisanpassung
1.Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von 6 Monaten kündbar.
2.Tritt bei Langfristverträgen (Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten und unbefristete Verträge) eine wesentliche Änderung der Lohn-, Material- oder 
Energiekosten ein, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, eine angemessene Anpassung des Preises unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu verlangen.
3.Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, so legen wir unserer Kalkulation die vom Partner für einen bestimmten Zeitraum erwartete, unverbindliche 
Bestellmenge (Zielmenge) zugrunde.
Nimmt der Partner weniger als die Zielmenge ab, sind wir berechtigt, den Stückpreis angemessen zu erhöhen. Nimmt er mehr als die Zielmenge ab, senken wir den 
Stückpreis angemessen, soweit der Partner den Mehrbedarf mindestens 4 Monate vor der Lieferung angekündigt hat.
1.Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes vereinbart ist, verbindliche Mengen mindestens 3 Monate vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. 
Mehrkosten, die durch einen verspäteten Abruf oder nachträglich Änderungen des Abrufes hinsichtlich Zeit oder Menge durch unseren Partner verursacht sind, gehen 
zu seinen Lasten; dabei ist unsere Kalkulation maßgebend.
Vertraulichkeit
1.Jeder Partner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten) und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam 
verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere 
Partner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat. Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen 
oder Kenntnisse und endet 36 Monate nach Ende der Geschäftsverbindung.
2.Die Verpflichtung gilt nicht für die Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder die bei Erhalt dem Partner bereits bekannt waren, ohne dass er zur 
Geheimhaltung verpflichtet war, oder die danach von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von dem empfangenden Partner ohne 
Verwertung geheim zu haltender Unterlagen oder Kenntnisse oder anderen Partners entwickelt werden.
Zeichnungen und Beschreibungen
1.Stellt ein Partner dem anderen Zeichnungen oder technische Unterlagen über die zu liefernde Ware oder ihre Herstellung zur Verfügung, bleiben diese Eigentum des 
vorlegenden Partners.
Muster und Fertigungsmittel
1.Die Herstellungskosten für Muster und Fertigungsmittel (Werkzeuge, Formen, Schablonen etc.) werden, sofern nichts anderes vereinbart ist, von der zu liefernden 
Ware gesondert in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Fertigungsmittel, die infolge von Verschleiß ersetzt werden müssen.
2.Die Kosten für Instandhaltung und sachgemäße Aufbewahrung sowie das Risiko einer Beschädigung oder Zerstörung der Fertigungsmittel werden von uns getragen.
3.Setzt der Partner während der Anfertigungszeit der Muster oder Fertigungsmittel die Zusammenarbeit aus oder beendet er sie, gehen alle bis dahin entstandenen 
Herstellungskosten zu seinen Lasten.
4.Die Fertigungsmittel bleiben, auch wenn der Partner sie bezahlt hat, mindestens bis zur Abwicklung des Liefervertrages in unserem Besitz. Danach ist der Partner 
berechtigt, die Fertigungsmittel herauszuverlangen, wenn über die Abgeltung des im Fertigungsmittel verkörperten Know-How und über den Zeitpunkt der Herausgabe 
eine einvernehmliche Regelung erzielt wurde und der Partner seinen vertraglichen Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen ist.
5.Wir verwahren die Fertigungsmittel unentgeltlich drei Jahre nach der letzten Lieferung an unseren Partner. Danach geben wir unserem Partner Gelegenheit, sich 
innerhalb von 6 Wochen zur weiteren Verwahrung zu äußern. Unsere Pflicht zur Verwahrung endet, wenn innerhalb von 6 Wochen keine Äußerung erfolgt oder keine 
neue Bestellung aufgegeben wird.
6.Abnehmerbezogene Fertigungsmittel dürfen von uns nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung unseres Partners für Zulieferungen an Dritte verwendet werden. 
Nach Ablauf der Verwahrungsfrist können wir frei über die Fertigungsmittel verfügen.
7.Werkzeuge bleiben unser uneingeschränktes Eigentum und werden nicht herausgegeben, auch wenn sie ganz oder teilweise vom Kunden bezahlt werden. Kosten 
für den Ersatz unbrauchbar gewordener Werkzeuge und Verschleißteile werden, sofern Angebot oder Auftragsbestätigung nichts anderes vorsehen, von uns getragen. 
Wegen der Kompliziertheit der Werkzeuge kann der Werkzeugverschleiß sehr groß sein. Zur Sicherstellung der Fertigung, insbesondere bei Serienteilen, sind wir 
gehalten, Werkzeugnachschub in ausreichendem Umfang vorzufertigen. Dies gilt auch für den Fall, dass feste Liefereinteilungen nur für kurze Zeiträume gegeben sind. 
Der Wegfall eines Artikels, gleich ob aus Konstruktions- oder anderen Gründen ist uns deshalb so rechtzeitig (ggf. bis zu einem Jahr vorher) bekannt zu geben, dass 
ein Aufbrauchen vorgefertigter Werkzeuge noch möglich ist; erfolgt die Benachrichtigung nicht rechtzeitig, sind wir berechtigt, nicht aufgebrauchte Werkzeugteile zu 
berechnen. Ist die Zahlung von Werkzeugkosten-Anteilen vereinbart und kommt es aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, nicht zu Aufträgen oder nur zu 
Aufträgen so geringen Umfangs, dass eine Amortisation des von uns übernommenen Anteils unmöglich wird, so sind wir statt dessen zur Berechnung der Werkzeug-
Vollkosten berechtigt.
Preise
1.Unsere Preise verstehen sich in Euro (EUR) ausschließlich Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung.
Zahlungsbedingungen
1.Unsere Rechungen sind bis zum 15. des der Lieferung oder Teillieferung ab Werk folgenden Monats ohne Abzug zu bezahlen.
2.Der Besteller ist nur dann berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen, soweit unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Zahlungsansprüche 
vorliegen.
3.Die Annahme von Wechseln und Schecks behalten wir uns ausdrücklich vor; sie werden grundsätzlich nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach ihrer 
Einlösung als Zahlung mit befreiender Wirkung. Diskontspesen gehen zu Lasten des Bestellers.
4.Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen in Höhe der von den Banken berechneten Kreditkosten erhoben, mindestens aber Zinsen in Höhe von 3% über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Landeszentralbank (LZB).
5.Wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Tatsachen bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers entstehen lassen, 
werden alle unserer Forderungen einschl. derjenigen, für die wir Wechsel hereingenommen haben, sofort fällig. Das gleiche gilt für die angefallenen Kosten, für 
Leistungen und für in Arbeit befindliche sowie fertig gestellte, aber noch nicht gelieferte Ware. In diesen Fällen sind von uns ausstehende Lieferungen und Leistungen 
nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen. Nach angemessener Nachfrist können wir vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen. Ferner können wir aufgrund des in Ziffer 34 vereinbarten Eigentumsvorbehaltes die Weiterveräußerung und Verarbeitung der gelieferten 
Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Bestellers verlangen. Der Besteller 
ermächtigt uns schon jetzt, in den genannten Fällen seinen Betrieb zu betreten und die gelieferte Ware abzuholen. In der Rücknahme der Waren liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag nur dann, wenn wir dies ausdrücklich erklären.
Lieferung
1.Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir „ab Werk“. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Absendung der Ware durch uns; 
wir werden die Ware unter Berücksichtigung der üblichen Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig bereitstellen.
2.Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung unserer Auftragsbestätigung und verlängert sich angemessen, wenn die Voraussetzung von Ziff. 53 vorliegt.
3.Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt.
4.Innerhalb einer Toleranz von 10 Prozent der Gesamtauftragsmenge sind fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen zulässig. Ihrem Umfang entsprechend 
ändert sich dadurch der Gesamtpreis.
Versand und Gefahrübergang
� Versandbereit gemeldete Ware ist vom Partner unverzüglich zu übernehmen. Andernfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Kosten 

und Gefahr des Partners zu lagern; zu letzterem sind wir
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29.auch berechtigt, wenn der von uns übernommene Versand ohne unser Verschulden nicht durchgeführt werden kann. Eine Woche nach Beginn der Lagerung gilt 
die Ware als geliefert.

30.Mangels besonderer Vereinbarung erfolgt die Wahl der Transportmittel und des Transportweges nach unserem Ermessen.
31.Mit Übergabe an die Bahn, den Spediteur oder den Frachtführer bzw. eine Woche nach Beginn der Lagerung, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder 

Lagers, geht die Gefahr auf den Partner über, und zwar auch, wenn wir die Anlieferung übernommen haben.
Lieferverzug
32.Können wir absehen, dass die Ware nicht innerhalb der Lieferfrist geliefert werden kann, so werden wir den Partner unverzüglich und schriftlich davon in 

Kenntnis setzen, ihm die Gründe hierfür mitteilen, sowie nach Möglichkeit den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt nennen.
33.Verzögert sich die Lieferung durch einen in Ziff. 53 aufgeführten Umstand oder durch ein Handeln oder Unterlassen des Partners, so wird eine den Umständen 

angemessene Verlängerung der Lieferfrist gewährt. Diese Bestimmung gilt unabhängig davon, ob der Grund für die Verzögerung vor oder nach der vereinbarten 
Lieferfrist eintritt.

Eigentumsvorbehalt 
34.Wir behalten uns das Eigentum der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Partner vor.
35.Der Partner ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns 

rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte beim kreditierten 
Weiterverkauf der Vorbehaltsware zu sichern.

36.Bei Zahlungsverzug des Partners sind wir nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, auch ohne Rücktritt auf Kosten des Partners die Herausgabe der 
Vorbehaltsware zu verlangen.

37.Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer gegebenenfalls dem Partner gestatteten Vermietung von Waren, an denen uns Eigentumsrechte 
zustehen, tritt der Partner schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

38.Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Partner stets für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Werden unsere Waren mit 
einem Grundstück verbunden oder mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere 
Sache als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Partner uns anteilmäßig Miteigentum, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Partner verwahrt das Eigentum 
oder Miteigentum für uns. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die 
Vorbehaltsware.

39.Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware, in die uns abgetretenen Forderungen oder in sonstige Sicherheiten hat der Partner uns 
unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

40.Wir werden die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Partners insoweit freigeben, als der realisierbare Wert 
der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 Prozent übersteigt.

Gewährleistung
41.Wir leisten Gewähr für einwandfreie Herstellung der von uns gelieferten Ware nach Maßgabe der vereinbarten technischen Liefervorschriften. Falls wir nach 

Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. unseres Partners zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen 
Verwendungszweck. Entscheidend für den vertragsmäßigen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrüberganges gemäß Ziff.31.

42.Für Mängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Partner oder Dritte, übliche 
Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, wird ebenso wenig Gewähr geleistet wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere 
Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Partners oder Dritter.

43.Die Gewährleistungsfrist richtet sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, nach dem Gesetz. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrüberganges.
44.Offene Mängel hat der Partner unverzüglich nach Eingang der Ware am Bestimmungsort, verdeckte Mängel unverzüglich – jedoch spätestens innerhalb von 6 

Monaten nach Gefahrübergang – nach Entdeckung des Fehlers schriftlich zu rügen.
45.Wurde eine Abnahme der Ware oder Erstmusterprüfung vereinbart, ist die Rüge von Mängeln ausgeschlossen, die der Partner bei sorgfältiger Abnahme oder 

Erstmusterprüfung hätte feststellen können.
46.Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. In dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 

unverhältnismäßig großer Schäden des Partners haben wir den gerügten Mangel unverzüglich festzustellen. Beanstandete Ware ist auf Verlangen unverzüglich 
an uns zurückzusenden. Wenn der Partner diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne unsere Zustimmung Änderungen an der bereits beanstandeten 
Ware vornimmt, verliert er etwaige Gewährleistungsansprüche.

47.Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die beanstandete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz. Der Partner gibt uns 
bei Mengenlieferung kurzfristig Gelegenheit, die fehlerhafte Ware auszusortieren.

48.Kommen wir diesen Gewährleistungsverpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß innerhalb einer angemessenen Zeit nach, so kann der Partner uns
schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist kann der Partner 
Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr 
vornehmen lassen. Wurde die Nachbesserung erfolgreich von dem Partner oder einem Dritten durchgeführt, so sind alle Ansprüche des Partners mit Erstattung 
der ihm entstandenen angemessenen Kosten abgegolten.

Sonstige Ansprüche
49.Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und weitergehende Ansprüche des Partners gegen uns ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 

Schadenersatzansprüche aus Verzug, aus Unmöglichkeit der Leistung, aus schuldhafter Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind. Vor allem 
haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Partners.

50.Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht oder wenn wir wesentliche 
Vertragspflichten verletzt haben. Wurde eine wesentliche Vertragspflicht von uns verletzt, haften wir nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden.

51.Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für Personen- oder 
Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht beim Fehlen von zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit die 
Zusicherung gerade bezweckt hat, den Partner gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern

52.Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Höhere Gewalt
53.Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten und sonstige unvorhersehbare, 

unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. 
Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet. Die Vertragspartner sind 
verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach 
Treu und Glauben anzupassen.

Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
54.Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
55.Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- und Scheckprozesses, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand, wenn der Partner Vollkaufmann, 

eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Partners zu klagen.
56.Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den Warenkauf (CISG-„Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen.



8

7

6

5

4

3

2

1
Fork Arms, Fork Arm Extensions & Accessories

Gabelzinken, Gabelverlängerungen & Zubehör 1

Attachments - mechanical

Anbaugeräte – mechanisch 2

Attachments - hydraulic
Anbaugeräte - hydraulisch 3

Attachments - Construction & Agricultural Machinery
Anbaugeräte - Bau- & Landmaschinen 4

Workshop & Storage Equipment

Werkstatt- & Lagerausstattung 5

Winter Equipment
Winterausrüstung 6

Safety Equipment

Sicherheitsausrüstung

Service

Service



Schneeräumschild

Schneeräumschild zur Montage am Gabelstapler, mechanische 
Ausführung, Räumfeld links oder rechts einstellbar, Standard-
lackierung Signalfarbe, inkl. Gummilippe und Absetzfuß

2000

1800

1500

1300

1200

Schildbreite 
[mm]

Typ Räumbreite 
[mm]

Eigengewicht 
[kg]

Gabeltaschen 
[mm]

Bruttopreis 
[lackiert]

SPE-11 1100 106 185x85 810,00

SP-12 1200 110 185x85 875,00

SP-13.5 1350 119 185x85 930,00

SP-16 1600 157 185x85 1.200,00

SP-18 1800 162 185x85 1.300,00 

Ersatzgummilippe für Schneeräumschild

Typ Bruttopreis

SP1000-1800L/R 175,00

SP1000-2000L/R 210,00

� Inklusive austauschbarer PU-Lippe (90°Shore)
� Selbst arretierender Klappfuß
� Schild verstellbar rechts/links

Unsere Preise verstehen sich pro Stück in EUR, unverpackt, frei Haus Deutschland (ohne Inseln), zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Gültigkeit bis auf Widerruf. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom Original abweichen.   [01/2014]

� Einfache und leichte Montage
� Stabile Stahlkonstruktion
� Lackiert oder galvanisch verzinkt

Ausführung Professional

� Montage einer Haltevorrichtung für einen 
Streugutbehälter
� Streugutbehälter mit 70l Fassungsvermögen
� Zwei Halterungen zur Mitnahme von Schüppen, 
Besen, etc.

Umbaukosten: 209,00

Ausführung hydraulisch

� Montage einer hydraulischen 
Verstelleinrichtung für das Schneeräumschild
� Doppelt wirkender Hydraulikzylinder
� Hydraulik Anschlüsse rechts 3/8“
� Schnellkupplungen sind nicht enthalten

Umbaukostenkosten:     835,00

Ausführung Standard



Schneepflug und Schneeschaufel

Typ SES

Typ SEB

Modell Ausführung Breite 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Bruttopreis

SES20M mechanisch 2000 205 3.025,00

SES22M mechanisch 2200 220 3.105,00

SES25M mechanisch 2500 240 3.225,00

SES20H* hydraulisch 2000 220 3.430,00

SES22H* hydraulisch 2200 235 3.520,00

SES25H* hydraulisch 2500 255 3.635,00

Für den Einsatz an Gabelstaplern mit einer Hubkapazität 
von 2-5 Tonnen. Lässt sich nach links, rechts oder frontal 
ausrichten. 30°schwenkbar mit Hydraulikvorrichtung,
wahlweise rechts oder links. Federgelagerter Pflug, über-
windet mühelos Kanaldeckel und andere Hindernisse.
Zwei Verschleißschuhe und eine Schürfleiste aus Stahl, 
jeweils leicht auswechselbar. Kann auch mit einem 
Gummiprofil ergänzt werden.

*= hydraulische 
Ausführung wird 
ohne Schläuche 
und Kupplung 

geliefert

Modell Ausführung Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Höhe  
[mm]

Volumen 
[Liter]

Gewicht 
[kg]

Bruttopreis

SEB15M mechanisch 1500 1500 750 1125 240 2.715,00 

SEB20M mechanisch 2000 1500 750 1500 250 2.930,00 

SEB15H* hydraulisch 1500 1500 750 1125 260 3.435,00 

SEB20H* hydraulisch 2000 1500 750 1500 275 3.655,00 

*= hydraulische Ausführung wird ohne Schläuche und Kupplung geliefert

Für den Einsatz an Gabelstaplern mit einer Hubkapazi tät 
von 2-5 Tonnen. Mechanische oder hydraulische Kipp-
vorrichtung. Einfacher An- und Abbau an den Gabeln
oder anderen Aufnahmevorrichtungen.

Unsere Preise verstehen sich pro Stück in EUR, unverpackt, frei Haus Deutschland (ohne Inseln), zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Gültigkeit bis auf Widerruf. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom Original abweichen.   [01/2014]



Salz- und Sandstreuer

Zum Streuen von Sand, Salz, Kies und Kalziumchlorid. 
Für den Anbau an fast alle Gabelstaplermodelle geeignet. 
Streuvorgang beginnt, sobald das Rad auf den Boden abgesenkt 
wird. Funktioniert ebenso gut im Rückwärtsgang. Zinkbeschichtet, 
grundiert, mit Zweikomponentenlackierung. 

Typ SSP

Typ S230

Sehr effizientes Gerät zum Streuen von rutschigen 
Eisflächen. Geeignet für u. a. Gabelstapler, Traktoren
und Lastwagen. Die Streuwalze wird durch die Räder 
betätigt und lässt sich leicht abmontieren. Über die 
federgelagerte Klappe am Boden des Gerätes lässt sich 
die Sand- oder Salzmenge bequem regeln.
� Arbeitsbreite 1000 mm � Gesamtbreite 1300 mm 
� Volumen 230 Liter � Höhe 570 mm � Gewicht 60,0 kg 
� Räder Ø 400 mm

Bruttopreis: auf Anfrage

Modell SSP5 SSP7

Volumen [m³] 0,5 0,7

Gewicht [kg] 225 270

Maße [mm] 1 1630 2370

2 520 650

3 760 1400

4 900 760

Reichweite [km] Sand 3 3

Salz 30 30

Streubreite [mm] 1500 2000

Streugeschwindigkeit max. [km/h] 20 350,0

Bruttopreis: auf Anfrage

Unsere Preise verstehen sich pro Stück in EUR, unverpackt, frei Haus Deutschland (ohne Inseln), zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Gültigkeit bis auf Widerruf. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom Original abweichen.   [01/2013]



Schneeketten und Spikes

Besserer und sicherer Grip in diesem Winter!

Der einfache Weg Ihre Reifen für Gabelstapler, Traktoren, 
Baumaschinen, Quads u. v. m. zu bespicken.

Perfekt für die Bevorratung in Ihrem Lager oder in Ihren 
Servicefahrzeugen !

Alles was Sie brauchen ist ein Akkuschrauber !

� Extra lange Haltbarkeit

� In den Längen : 30, 25, 18, 15 und 11 mm

� Verpackungen 100-1000 Stück/Box.

� Einfache und schnelle Montage mit Akkuschrauber

� Bei Bedarf einfach und schnell zu entfernen

� Komfortables Fahren

� Geringere  Oberflächenbeschädigung als mit Ketten

Schneeketten

Schneeketten zur einfachen und leichten Montage 
auf die Bereifung  von Gabelstaplern, Traktoren und 

Baumaschinen. Diese Produkte werden bei 
witterungsbedingtem Schneefall eingesetzt. 

Hier bieten wir drei verschiedene Ausführungen/Modelle an:

Modell
Standard

Modell
gerundet

Modell
Zick Zack

Spikes

Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot gemäß Ihr en Anforderungen!

Unsere Preise verstehen sich pro Stück in EUR, unverpackt, frei Haus Deutschland (ohne Inseln), zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Gültigkeit bis auf Widerruf. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom Original abweichen.   [01/2013]



Spikes

Unsere Preise verstehen sich pro Stück in EUR, unverpackt, frei Haus Deutschland (ohne Inseln), zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Gültigkeit bis auf Widerruf. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom Original abweichen.   [01/2013]

Welcher Spike ist der Richtige?

*

HM18R

*

HM11R

***Baumaschine

****Landmaschine

***Traktor

***Pistenraupe

****Gabelstapler

***Minitraktor

*Motocross

***Motorschlitten

***ATV

*Schuhe

HM35HM30HM25HM18HM15HM11

670,001 Karton

1000 Stück

102250

120,001 Karton
150 Stück

102251

90,001 Karton
100 Stück

102252Spikes HM 11

� Für kleinere ATV‘s kleine 
Cross-/Enduro-Motorräder und 
Gartenmaschinen.
� Wird gerne für Schuhe und 
Stiefel verwendet.

� Der Spike ist 11 mm lang und 
erfordert einen Gummistollen 
von 10 mm.

Bruttopreis 
€

Preis proArtikelnummerArtikelbeschreibung



Spikes

Unsere Preise verstehen sich pro Stück in EUR, unverpackt, frei Haus Deutschland (ohne Inseln), zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Gültigkeit bis auf Widerruf. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom Original abweichen.   [01/2013]

770,001 Karton

1000 Stück

102242

188,001 Karton
200 Stück

102243

150,001 Karton
150 Stück

102244

105,001 Karton
100 Stück

102245

Spikes HM 18
� Für kleinere Traktoren, 
größere ATV‘s (mit Bigfoot-
Rädern), Motorschlitten und 
Gabelstapler von 1-2 Tonnen.
� Auch geeignet für 
Kettenfahrzeuge.

� Der Spike ist 18 mm lang und 
erfordert einen Gummistollen 
von mindestens 17 mm. 

190,001 Karton

200 Stück

102241
Spikes HM 25

� Für mittelgroße Traktoren, 
Baumaschinen und 
Gabelstapler mit 
Vollgummireifen.
� Der Spike ist 25 mm lang und 
erfordert einen Gummistollen 
von mindestens 24 mm.

205,001 Karton
200 Stück

102238
Spikes HM 30

� Für Traktoren, große 
Baumaschinen und größere 
Gabelstapler mit 
Vollgummireifen.

� Der Spike ist 30 mm lang und 
erfordert einen Gummistollen 
von mindestens 29 mm.

128,001 Karton

150 Stück

102248

675,001 Karton
1000 Stück

102246

165,001 Karton
200 Stück

102247

95,001 Karton
100 Stück

102249
Spikes HM 15

� Für mittelgroße ATV‘s, 
Cross-/Enduro-Motorräder, 
Motorschlitten und kleine 
Arbeitsmaschinen 
(Kompaktlader und Garten-
traktoren).
� Der Spike ist 15 mm lang und 
erfordert einen Gummistollen 
von mindestens 14 mm.
� Lässt sich auch gut in vor 
gebohrten Löcher von 
Kettenrädern montieren.

Bruttopreis 
€

Preis proArtikelnummerArtikelbeschreibung



Bearbeitung, Service, Transport

Am Drostenstück 34
58507 Lüdenscheid
Telefon +49 (0)2351/672778-0
Telefax +49 (0)2351/672778-9

info@semh.de
www.semh.de

www.zinkenshop.de


